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2		032-1-1-F	,	2033-1-1-F	,	2032-2-11-F

Gesetz 
zur Anpassung der Bezüge 2013/2014

Vom 8. Juli 2013

Der		 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:

§	1

Änderung	des	Bayerischen	Besoldungsgesetzes

Das	 Bayerische	 Besoldungsgesetz	 (BayBesG)	
vom	5. August	2010	(GVBl	S. 410,	ber.	S. 764,	BayRS	
	2032-1-1-F),	zuletzt	geändert	durch	§	2	des	Gesetzes	
vom	22. Mai	2013	(GVBl	S. 301),	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 In	 der	 Inha	ltsübersicht	 erhält	 Art.  109	 folgende	
Fassung:

„Art. 109	 (außer	Kraft)“.

2.	 In	 Art.  73	 Abs.  1	 Satz  1	 werden	 die	 Zahl	
„75 073,40“	durch	die	Zahl	„77 060,76“	und	die	
Zahl	„89 159,35“	durch	die	Zahl	„91 509,61“	er-
setzt.

3.	 Art. 94	Abs. 3	wird	wie		folgt	geändert:

a)	 In	Satz 1	wird	die	Zahl	„3 083,32“	durch	die	
Zahl	„3 165,03“	ersetzt.

b)	 In	Satz 2	wird	die	Zahl	„4 298,42“	durch	die	
Zahl	„4 412,33“	ersetzt.

c)	 In	Satz 4	wird	die	Zahl	„1 070,21“	durch	die	
Zahl	„1 120,21“	ersetzt.

4.	 Art.	107a	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 Abs.	1	Satz 3	wird	aufgehoben.

b)	 Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Es	wird	folgender	neuer	Satz 5	eingefügt:

„5Bei	 der	 Anwendung	 der	 Sätze	 1	 bis	 4	
bleibt	 die	 lineare	 Anpassung	 der	 Besol-
dung	nach	Art.	110	Abs.	1	zum	1.	Januar	
2013	außer	Betracht.“

bb)	Der	bisherige	Satz 5	wird	Satz 6.

cc)	 Der	bisherige	Satz 6	wird	Satz 7;	in	Halb-
satz	 1	 wird	 die	 Zahl	 „5“	 durch	 die	 Zahl	
„6“	ersetzt.

5.	 Art.	110	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Abs.	 1	 und	 wie	
folgt	g	eändert:

aa)	 Im	einleitenden	Satzteil	werden	die	Zahl	
„1,5“	durch	die	Zahl	„2,65“	und	die	Wor-
te	 „1.  November  2012“	 durch	 die	 Worte	
„1. Januar 2013“	ersetzt.

bb)	In	Nr.	5	wird	das	Komma	durch	das	Wort	
„und“	ersetzt.

cc)	 Nr.	6	wird	aufgehoben.

dd)	Die	bisherige	Nr.	7	wird	Nr.	6.

b)	 Es	wird	folgender	Abs.	2	angefügt:

„(2)	 Die	 Anwärtergrundbeträge	 werden	
ab	1.	Januar	2013	um	jeweils	50 €	erhöht.“

6.	 Anlagen	3	bis	6,	9	und	10	erhalten	folgende	Fas-
sung:

2032-1-1-F	,	2033-1-1-F	,	2032-2-11-F

Gesetz  
zur Anpassung der Bezüge 2013/2014

Vom 8. Juli 2013
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Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge)

Gültig	ab	1. Januar	2013

Besoldungsgruppe Euro

B			2 	 6	578,59

B			3 	 6	965,88

B			4 	 7	371,54

B			5 	 7	836,96

B			6 	 8	276,44

B			7 	 8	703,96

B			8 	 9	149,53

B			9 	 9	702,80

B	10 11	420,85

B	11 11	863,66

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Anlage 4 

Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen

(Monatsbeträge)
–	in	der	gesetzlichen	Reihenfolge	–

Gültig	ab	1. Januar	2013

Rechtsgrundlage
(BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen)

Betrag in Euro, Vomhundertsatz

Art. 27	Abs. 2,	Abs. 3	Satz 2 202,29
Art. 27	Abs. 3	Satz 1 318,51
Art. 33	Satz 1 A 9	bis	A 13 	 81,19

Beamte	 und	 Beamtinnen	 im	 Polizeivollzugs-
dienst	in	A 5

	 18,67

Art. 34	Abs. 2	Satz 1
Nr. 1
 

A 3	bis	A 5 122,14
A 6	bis	A 9 162,84
A 10	und	höher 203,55

Art. 34	Abs. 2	
Satz 1	Nrn.	2,	4,	5

nach	einer	Dienstzeit	von	einem	Jahr 	 67,62
nach	einer	Dienstzeit	von	zwei	Jahren 135,24

Art. 34	Abs. 2	Satz 1	Nr. 3 101,43
Art. 34	Abs. 2	
Satz 1	Nr. 6

als	Hubschrauberführer	oder	Hubschrauberführerin 195,43
als	Flugtechniker	oder	Flugtechnikerin 156,34

Art. 107	Abs. 2	Satz 6 	 81,19
Besoldungsgruppe Fußnote  
A 6 3 	 34,87
A 7 4 50	v.H.	des	jeweiligen	Unter-

schiedsbetrags	zum	Grundgehalt	
der	Besoldungsgruppe	A 8

A 9 1 	 40,72
3,	4,	6 259,62

A 10 1,	Spiegelstrich	1 	 54,28
   	Spiegelstrich	2 108,56
2 	 40,72

A 11 2,	Spiegelstrich	1 	 54,28
   	Spiegelstrich	2 108,56

A 12 1 	 54,28
2 221,33

A 13 1,	3,	7,	12 180,88
2,	9 263,83
4	in	Verbindung	mit	Art. 27	Abs. 6	Satz 2 180,88

233,57
10 221,33

A 14 1,	2 180,88
A 15 1,	3,	4,	5 180,88

2 150,79
A 16 1,	7 202,29

3,	Spiegelstrich	1 150,79
   	Spiegelstrich	2 120,60
4 241,15

R 1 1,	3 199,98
2 100,00

R 2 1,	5,	6,	7,	9,	10 199,98
R 3 10 199,98
A 13	kw 2 161,47

3 180,88
A 14	kw 2 211,01

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Anlage 5 

Familienzuschlag

(Monatsbeträge)

Gültig	ab	1. Januar	2013

 
Stufe 1 Stufe 2

Betrag in Euro Betrag in Euro

Besoldungsgruppen	A 3	bis	A 8 114,32 216,97

übrige	Besoldungsgruppen 120,04 222,69

Bei	mehr	als	einem	Kind	erhöht	sich	der	Familienzuschlag	

für	das	zweite	zu	berücksichtigende	Kind	um	102,65	€,

für	das	dritte	und	jedes	weitere	zu	berücksichtigende	Kind	um	318,16	€.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5

Der	Familienzuschlag	der	Stufe	2	erhöht	sich	für	das	erste	zu	berücksichtigende	Kind	

in	den	Besoldungsgruppen	A 3	bis	A 5	um	je	5,11	€,	ab	Stufe	3	für	jedes	weitere	zu	berücksichtigende	Kind

in	der	Besoldungsgruppe	A 3	um	je	25,56	€,

in	der	Besoldungsgruppe	A 4	um	je	20,45	€	und

in	der	Besoldungsgruppe	A 5	um	je	15,34	€.  
   
Soweit	dadurch	im	Einzelfall	die	Besoldung	hinter	derjenigen	aus	einer	niedrigeren	Besoldungsgruppe	zu-
rückbleibt,	wird	der	Unterschiedsbetrag	zusätzlich	gewährt.

Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2

–		in	den	Besoldungsgruppen	A 3	bis	A 8	 106,22	€

–		in	den	Besoldungsgruppen	A 9	bis	A 12	 112,76	€

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Anlage 9

Mehrarbeitsvergütungssätze

(Stundensätze)

Gültig	ab	1. Januar	2013

Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2

Mehrarbeit
(ohne Schuldienst)

Besoldungsgruppen
Betrag in Euro

A 3	bis	A 4 11,35

A 5	bis	A 8 13,41

A 9	bis	A 12 18,42

A 13	bis	A 16 25,39

Mehrarbeit
(im Schuldienst)
nach Schularten

Besoldungsgruppen Betrag in Euro

an	Grundschulen	und	Mittelschulen
A 9	bis	A 11

ab	A 12
17,13
21,24

an	Realschulen	und	Sonderschulen
A 9	bis	A 12

ab	A 13
17,13
25,19

an	Gymnasien,
an	berufl	ichen	Schulen
und	an	Fachhochschulen

A 9	bis	A 12
ab	A 13

17,13
29,44

Anlage 10

Anwärtergrundbetrag

(Monatsbeträge	in	Euro)

Gültig	ab	1. Januar	2013

Eingangsamt,	in	das	der	Anwärter	oder	die	Anwärterin	nach	
Abschluss	des	Vorbereitungsdienstes	voraussichtlich	eintritt

Grundbetrag

A	3	bis	A	4 	 	883,27

A	5	bis	A	8 1	000,42

A	9	bis	A	11 1	052,79

A	12 1	188,38

A	13 1	219,24

A	13	+	Zulage	gemäß	Art. 33	Satz 1 1	253,11

“.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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§	2

Weitere	Änderung	
des	Bayerischen	Besoldungsgesetzes

Das	 Bayerische	 Besoldungsgesetz,	 zuletzt	 geän-
dert	durch	§ 1	dieses	Gesetzes,	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 In	 Art.  73	 Abs.  1	 Satz  1	 werden	 die	 Zahl	
„77 060,76“	durch	die	Zahl	„79 331,73“	und	die	
Zahl	„91 509,61“	durch	die	Zahl	„94 195,28“	er-
setzt.

2.	 Art. 94	Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz 1	wird	die	Zahl	„3 165,03“	durch	die	
Zahl	„3 258,40“	ersetzt.

b)	 In	Satz 2	wird	die	Zahl	„4 412,33“	durch	die	
Zahl	„4 542,49“	ersetzt.

c)	 In	Satz 4	wird	die	Zahl	„1 120,21“	durch	die	
Zahl	„1 153,26“	ersetzt.

3.	 Art.	110	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Absatzbezeichnung	entfällt.

bb)	Im	einleitenden	Satzteil	werden	die	Zahl	
„2,65“	durch	die	Zahl	„2,95“	und	die	Zahl	
„2013“	durch	die	Zahl	„2014“	ersetzt.

cc)	 In	 Nr.	 5	 wird	 das	 Wort	 „und“	 durch	 ein	
Komma	ersetzt.

dd)	Es	wird	folgende	neue	Nr.	6	eingefügt:

„6.	 die	Anwärtergrundbeträge	und“.

ee)	 Die	bisherige	Nr.	6	wird	Nr.	7.

b)	 Abs.	2	wird	aufgehoben.

4.	 Anlagen	3	bis	6,	9	und	10	erhalten	folgende	Fas-
sung:	

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge)

Gültig	ab	1. Januar	2014

Besoldungsgruppe Euro

B			2 	 6	772,66

B			3 	 7	171,37

B			4 	 7	589,00

B			5 	 8	068,15

B			6 	 8	520,59

B			7 	 8	960,73

B			8 	 9	419,44

B			9 	 9	989,03

B	10 11	757,77

B	11 12	213,64

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Anlage 4 

Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen

(Monatsbeträge)	
–	in	der	gesetzlichen	Reihenfolge	–

Gültig	ab	1. Januar	2014

Rechtsgrundlage
(BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen)

Betrag in Euro, Vomhundertsatz

Art. 27	Abs. 2,	Abs. 3	Satz 2 208,26
Art. 27	Abs. 3	Satz 1 327,91
Art. 33	Satz 1 A 9	bis	A 13 	 83,59

Beamte	und	Beamtinnen	im	Polizeivollzugs-
dienst	in	A 5

	 19,22

Art. 34	Abs. 2	Satz 1 A 3	bis	A 5 125,74
Nr. 1 A 6	bis	A 9 167,64
  A 10	und	höher 209,55
Art. 34	Abs. 2	
Satz 1	Nrn.	2,	4,	5

nach	einer	Dienstzeit	von	einem	Jahr 	 69,61
nach	einer	Dienstzeit	von	zwei	Jahren 139,23

Art. 34	Abs. 2	Satz 1	Nr. 3 104,42
Art. 34	Abs. 2	
Satz 1	Nr. 6

als	Hubschrauberführer	oder	Hubschrauberführerin 201,20
als	Flugtechniker	oder	Flugtechnikerin 160,95

Art. 107	Abs. 2	Satz 6 	 83,59
Besoldungsgruppe Fußnote  
A 6 3 	 35,90
A 7 4 50	v.H.	des	jeweiligen	Unter-

schiedsbetrags	zum	Grundge-halt	
der	Besoldungsgruppe	A 8

A 9 1 	 41,92
3,	4,	6 267,28

A 10 1,	Spiegelstrich	1 	 55,88
   	Spiegelstrich	2 111,76
2 	 41,92

A 11 2,	Spiegelstrich	1 	 55,88
   	Spiegelstrich	2 111,76

A 12 1 	 55,88
2 227,86

A 13 1,	3,	7,	12 186,22
2,	9 271,61
4	in	Verbindung	mit	Art. 27	Abs. 6	Satz 2 186,22

240,46
10 227,86

A 14 1,	2 186,22
A 15 1,	3,	4,	5 186,22

2 155,24
A 16 1,	7 208,26

3,	Spiegelstrich	1 155,24
   	Spiegelstrich	2 124,16
4 248,26

R 1 1,	3 205,88
2 102,95

R 2 1,	5,	6,	7,	9,	10 205,88
R 3 10 205,88
A 13	kw 2 166,23

3 186,22
A 14	kw 2 217,23
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Anlage 5

Familienzuschlag

(Monatsbeträge)

Gültig	ab	1. Januar	2014

 
Stufe 1 Stufe 2

Betrag in Euro Betrag in Euro

Besoldungsgruppen	A 3	bis	A 8 117,70 223,38

übrige	Besoldungsgruppen 123,58 229,26

Bei	mehr	als	einem	Kind	erhöht	sich	der	Familienzuschlag	

für	das	zweite	zu	berücksichtigende	Kind	um	105,68	€,

für	das	dritte	und	jedes	weitere	zu	berücksichtigende	Kind	um	327,55	€.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5

Der	Familienzuschlag	der	Stufe	2	erhöht	sich	für	das	erste	zu	berücksichtigende	Kind	

in	den	Besoldungsgruppen	A 3	bis	A 5	um	je	5,11	€,	ab	Stufe	3	für	jedes	weitere	zu	berücksichtigende	Kind

in	der	Besoldungsgruppe	A 3	um	je	25,56	€,

in	der	Besoldungsgruppe	A 4	um	je	20,45	€	und

in	der	Besoldungsgruppe	A 5	um	je	15,34	€.  
   

Soweit	dadurch	im	Einzelfall	die	Besoldung	hinter	derjenigen	aus	einer	niedrigeren	Besoldungsgruppe	zu-
rückbleibt,	wird	der	Unterschiedsbetrag	zusätzlich	gewährt.

Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2

–		in	den	Besoldungsgruppen	A 3	bis	A 8 109,35	€

–		in	den	Besoldungsgruppen	A 9	bis	A 12	 116,09	€
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Anlage 9

Mehrarbeitsvergütungssätze

(Stundensätze)

Gültig	ab	1. Januar	2014

Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2

Mehrarbeit
(ohne Schuldienst)

Besoldungsgruppen
Betrag in Euro

A 3	bis	A 4 11,68

A 5	bis	A 8 13,81

A 9	bis	A 12 18,96

A 13	bis	A 16 26,14

Mehrarbeit
(im Schuldienst)
nach Schularten

Besoldungsgruppen Betrag in Euro

an	Grundschulen	und	Mittelschulen
A 9	bis	A 11

ab	A 12
17,64
21,87

an	Realschulen	und	Sonderschulen
A 9	bis	A 12

ab	A 13
17,64
25,93

an	Gymnasien,
an	berufl	ichen	Schulen
und	an	Fachhochschulen

A 9	bis	A 12
ab	A 13

17,64
30,31

Anlage 10

Anwärtergrundbetrag

(Monatsbeträge	in	Euro)

Gültig	ab	1. Januar	2014

Eingangsamt,	in	das	der	Anwärter	oder	die	Anwärterin	nach	
Abschluss	des	Vorbereitungsdienstes	voraussichtlich	eintritt

Grundbetrag

A	3	bis	A	4 	 	909,33

A	5	bis	A	8 1	029,93

A	9	bis	A	11 1	083,85

A	12 1	223,44

A	13 1	255,21

A	13	+	Zulage	gemäß	Art. 33	Satz 1 1	290,08

“.
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§3

Änderung	des	
Bayerischen	Beamtenversorgungsgesetzes

Das	 Bayerische	 Beamtenversorgungsgesetz	
(	BayBeamtVG)	vom	5. August	2010	(GVBl	S.	410,	528,	
ber.	S. 764,	BayRS	2033-1-1-F),	zuletzt	geändert	durch	
§ 3	des	Gesetzes	vom	22. Mai	2013	(GVBl	S.	301),	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 Art. 71	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs. 4	Satz 1	wird	die	Zahl	„3,12“	durch	die	
Zahl	„3,20“	ersetzt.

b)	 Abs. 6	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nr.  1	 wird	 die	 Zahl	 „0,79“	 durch	 die	
Zahl	„0,81“	ersetzt.

bb)	In	 Nr.  2	 wird	 die	 Zahl	 „0,59“	 durch	 die	
Zahl	„0,61“	ersetzt.

2.	 Art. 72	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nr.	1	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 	In	Buchst.	a	wird	die	Zahl	„2,08“	
durch	die	Zahl	„2,14“	ersetzt.

bbb)	 	In	Buchst.	b	wird	die	Zahl	„1,55“	
durch	die	Zahl	„1,59“	ersetzt.

ccc)	 	In	Buchst.	c	wird	die	Zahl	„1,04“	
durch	die	Zahl	„1,07“	ersetzt.

bb)	Nr. 2	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 	In	Buchst.	a	wird	die	Zahl	„1,35“	
durch	die	Zahl	„1,39“	ersetzt.

bbb)	 	In	Buchst.	b	wird	die	Zahl	„0,93“	
durch	die	Zahl	„0,95“	ersetzt.

cc)	 In	 Nr.  3	 wird	 die	 Zahl	 „0,73“	 durch	 die	
Zahl	„0,75“	ersetzt.

b)	 In	Abs. 3	Satz 3	wird	die	Zahl	„0,79“	durch	die	
Zahl	„0,81“	ersetzt.

3.	 In	Art. 74	Abs. 1	Satz 2	werden	die	Zahl	„1,55“	
durch	die	Zahl	„1,59“	und	die	Zahl	„0,78“	durch	
die	Zahl	„0,80“	ersetzt.

4.	 Art.	 113a	 Abs.	 1	 wird	 folgender	 Satz	 5	 ange-
fügt:

„5Bei	der	Anwendung	der	Sätze	3	und	4	bleibt	die	
lineare	 Anpassung	 der	 Besoldung	 nach	 Art.	 110	
Abs.	 1	 BayBesG	 zum	 1.	 Januar	 2013	 außer	 Be-
tracht.“

5.	 Art. 118	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	1	erhält	folgende	Fassung:

„(1)	 Für	 Versorgungsberechtigte	 gilt	 die	
Erhöhung	nach	Art.	110	Abs.	1	BayBesG	ent-
sprechend	für

1.	 die	 nach	 Art.	 101	 Abs.	 4	 übergeleiteten	
Zuschläge,

2.	 den	 Ausgleichsbetrag	 nach	 Art.	 101	
Abs. 5	Satz	1,

3.	 die	in	Art.	101	Abs.	6	genannten	Bezüge-
bestandteile	und

4.	 die	 Zuschüsse,	 Überleitungs-	 und	 Aus-
gleichszulagen	nach	Art.	104	Abs.	1.“

b)	 In	Abs.	2	Satz	1	werden	nach	der	Zahl	„110“	
die	Worte	„Abs.	1“	eingefügt.

c)	 In	Abs. 3	werden	die	Worte	„November	2012“	
durch	die	Worte	„Januar	2013“	und	die	Zahl	
„1,5“	durch	die	Zahl	„2,6“	ersetzt.

d)	 In	Abs. 4	Satz	1	wird	die	Zahl	„52,97“	durch	
die	Zahl	„54,37“	ersetzt.

§	4

Weitere	Änderung	
des	Bayerischen	Beamtenversorgungsgesetzes

Das	 Bayerische	 Beamtenversorgungsgesetz,	 zu-
letzt	 geändert	 durch	 §  3	 dieses	 Gesetzes,	 wird	 wie	
folgt	geändert:

1.	 Art. 71	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs. 4	Satz 1	wird	die	Zahl	„3,20“	durch	die	
Zahl	„3,29“	ersetzt.

b)	 Abs. 6	Satz 1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nr.  1	 wird	 die	 Zahl	 „0,81“	 durch	 die	
Zahl	„0,83“	ersetzt.

bb)	In	 Nr.  2	 wird	 die	 Zahl	 „0,61“	 durch	 die	
Zahl	„0,63“	ersetzt.

2.	 Art. 72	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nr.	1	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 	In	Buchst.	a	wird	die	Zahl	„2,14“	
durch	die	Zahl	„2,20“	ersetzt.

bbb)	 	In	Buchst.	b	wird	die	Zahl	„1,59“	
durch	die	Zahl	„1,64“	ersetzt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



426 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	13/201322 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	13/2013

ccc)	 	In	Buchst.	c	wird	die	Zahl	„1,07“	
durch	die	Zahl	„1,10“	ersetzt.

bb)	Nr. 2	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 	In	Buchst.	a	wird	die	Zahl	„1,39“	
durch	die	Zahl	„1,43“	ersetzt.

bbb)	 	In	Buchst.	b	wird	die	Zahl	„0,95“	
durch	die	Zahl	„0,98“	ersetzt.

cc)	 In	 Nr.  3	 wird	 die	 Zahl	 „0,75“	 durch	 die	
Zahl	„0,77“	ersetzt.

b)	 In	Abs. 3	Satz 3	wird	die	Zahl	„0,81“	durch	die	
Zahl	„0,83“	ersetzt.

3.	 In	Art. 74	Abs. 1	Satz 2	werden	die	Zahl	„1,59“	
durch	die	Zahl	„1,64“	und	die	Zahl	„0,80“	durch	
die	Zahl	„0,82“	ersetzt.

4.	 Art. 118	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Abs.	 1	 einleitender	 Satzteil	 werden	 die	
Worte	„110	Abs.	1“	durch	die	Zahl	„110“	er-
setzt.

b)	 In	 Abs.	 2	 Satz	 1	 werden	 die	 Worte	 „110	
Abs. 1“	durch	die	Zahl	„110“	ersetzt.

c)	 In	Abs. 3	wird	die	Zahl	„2013“	durch	die	Zahl	
„2014“	 und	 die	 Zahl	 „2,6“	 durch	 die	 Zahl	
„2,9“	ersetzt.

d)	 In	Abs. 4	Satz	1	wird	die	Zahl	„54,37“	durch	
die	Zahl	„55,97“	ersetzt.

§	5

Änderung	der	Bayerischen	Zulagenverordnung

In	Anlage	4	Rechtsgrundlage	„§	11	Abs.	2	Satz 1	

Nr.	 1“	 Spalte	 3	 der	 Verordnung	 über	 die	 Gewäh-
rung	 von	 Zulagen	 (Bayerische	 Zulagenverordnung	
–	 	BayZulV)	 vom	 16.  November	 2010	 (GVBl	 S.	 747,	
BayRS	 2032-2-11-F),	 zuletzt	 geändert	 durch	 §	 9	 des	
Gesetzes	 vom	 30.	 März	 2012	 (GVBl	 S.	 94),	 wird	 die	
Zahl	„3,01“	durch	die	Zahl	„3,09“	ersetzt.

§	6

Weitere	Änderung	
der	Bayerischen	Zulagenverordnung

In	Anlage	4	Rechtsgrundlage	„§	11	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	1“	Spalte	3	der	Bayerischen	Zulagenverordnung,	
zuletzt	geändert	durch	§ 5	dieses	Gesetzes,	wird	die	
Zahl	„3,09“	durch	die	Zahl	„3,18“	ersetzt.

§	7

Inkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	mit	Wirkung	vom	1. Januar	
2013	in	Kraft.

(2)	Abweichend	von	Abs. 1	treten	

1.	 § 1	Nrn. 1	und	4	Buchst.	a	mit	Wirkung	vom	1.	Mai	
2013	und	

2.	 §§	2,	4	und	6	am	1. Januar	2014	

in	Kraft.

München,	den	8.	Juli	2013

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst		S	e	e	h	o	f	e	r
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